
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 19. Juni 2012  

 

 

 Nr. SGB 024/2012 

 

Beitrag an das Bildungszentrum Allpura in Rickenbach    

  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe a der Verfassung des 

Kantons Solothurn vom 8. Juni 19861) und § 58 Absatz 1 des Gesetzes über die Berufsbildung 

vom 3. September 20082), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates 

vom 6. März 2012 (RRB Nr. 2012/503), beschliesst:  

 

1. Dem Verband Schweizer Reinigungs-Unternehmen Allpura wird an die Errichtung des Bil-

dungszentrums in Rickenbach ein Beitrag von 25% an die anrechenbaren Investitionskosten 

in Gebäude und Mobiliar, maximal 375’000 Franken, gewährt. Die Finanzierung erfolgt aus 

den Mitteln der Pauschalbeiträge des Bundes (Konto 229005 "Verpflichtungen Subventionen 

BBT" im Buchungskreis 041).  

2. Falls der Nutzungszweck der Anlage vor Ablauf von 10 Jahren nach Auszahlung des Kantons-

beitrages geändert wird, hat der Kanton gegenüber Allpura Anspruch auf eine anteilmässige 

Rückzahlung des Kantonsbeitrages (1/10 pro Jahr bis zum Ablauf der 10 Jahre).  

3. Die Auszahlung des kantonalen Beitrages darf erst erfolgen, nachdem Allpura dem Kanton 

gegenüber nachgewiesen hat, dass der Mietvertrag mit der Gemeinde Rickenbach im Grund-

buch vorgemerkt ist und das Departement für Bildung und Kultur sowie das Bau- und Justiz-

departement die detaillierte Abrechnung geprüft haben. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Christian Imark Fritz Brechbühl 

Präsident Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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